
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2007/6/12 B150/07
 JUSLINE Entscheidung
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Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §18

Leitsatz

Zurückweisung einer selbstverfassten Eingabe wegen nicht behobenen Formmangels der Einbringung durch einen

Rechtsanwalt; beabsichtigte konkrete Rechtsverfolgung "betreffend die Behinderung einer Erbengeldauszahlung" nicht

mit hinreichender Deutlichkeit erkennbar
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